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74 Pflanzen- und Tierzucht 

Text 

§ 1 

Die nach § 2 des Kulturpflanzenschutzgesetzes vom 21. Jänner 1949, LGBl Nr  12, zur 
Schädlingsbekämpflung verpflichteten Eigentümer von Grundstücken und ihnen nach § 4, Abs (1) des 
Kulturpflanzenschutzgesetzes gleichgestellten Personen (Fruchtnießer, Pächter und sonstige 
Verfügungsberechtigte) haben das Auftreten der Maikäfer wahrzunehmen und deren Vernichtung 
durchzuführen. 
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